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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Als die Motion Schilliger (fdp, LU), die das Verursacherprinzip bei den Inkassokosten im
OR ausdrücklich festschreiben wollte, in der Sommersession 2017 dem Ständerat als
Zweitrat zur Beratung vorlag, war der Bericht über die Rahmenbedingungen für die
Praktiken von Inkassounternehmen in Erfüllung eines Postulats Comte (fdp, NE) bereits
fertig gestellt worden. Die RK-SR zog diesen in ihren Vorberatungen zur vorliegenden
Motion als Auslegeordnung für das geltende Recht im Bereich der Verzugsschäden
heran. Es sei kein Bedarf für eine Gesetzesänderung auf Kosten der Vertragsfreiheit
ersichtlich, schon gar nicht mittels der vorgeschlagenen starren Regel, die dem
Einzelfall nicht gerecht werden könne, argumentierte die Kommission und beantragte
die Ablehnung der Motion. Der Rat lehnte zunächst einen Rückweisungs- und
Umformulierungsantrag Noser (fdp, ZH) deutlich ab, der mit dem Gedanken gestellt
worden war, die Kommission möge das Anliegen in Postulatsform noch einmal
einreichen. Einen solchen Prüfungsauftrag erachtete die Ratsmehrheit als nicht
zielführend, zumal das geltende Recht zu diesem Thema gerade im oben erwähnten
Bericht eingehend untersucht worden sei. Stillschweigend lehnte der Ständerat dann
auch die Motion ab. 1

MOTION
DATUM: 29.05.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 2

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Im April 2019 reichte die WAK-SR eine Kommissionsmotion mit dem Titel
«Zusatzverhandlungen zum institutionellen Abkommen mit der EU» ein. Diese soll den
Bundesrat damit beauftragen, das institutionelle Abkommen mit der EU zu verbessern,
indem entweder Zusatzverhandlungen geführt oder andere geeignete Massnahmen, die
jedoch in der Motion nicht weiter ausgeführt werden, ergriffen werden. Insbesondere
im Bereich des Lohnschutzes, der Unionsbürgerrichtlinie, bei staatlichen Beihilfen, der
dynamischen Rechtsübernahme und der Streitbeilegung sah die Kommission noch zu
behebende Mängel. So forderte sie unter anderem eine nationale Gesetzgebung, die
der Bevölkerung auch bei einer dynamischen Rechtsübernahme das letzte Wort
zugesteht, sofern dies nicht schon im Rahmenabkommen geregelt würde. Zudem
verlangte die Motion die zeitlich vorgezogene Behandlung der Volksinitiative «für eine
massvolle Zuwanderung», da deren Abstimmungsausgang über die weiteren
Verhandlungen sämtlicher bilateraler Verträge mit der EU entscheiden dürfte. Parallel
dazu wurde ausserdem eine eigenständige Motion Lombardi (cvp, TI; Mo. 19.3170)
besprochen, welche den Umgang mit der dynamischen Rechtsübernahme noch
differenzierter behandelte. 
In seiner Stellungnahme vom Mai 2019 bezeichnete der Bundesrat das bisherige
Verhandlungsergebnis zum institutionellen Abkommen als «in weiten Teilen im
Interesse der Schweiz». Bezüglich der flankierenden Massnahmen zum Lohnschutz und
der Unionsbürgerrichtlinie sei eine Konsultation durchgeführt worden, wobei die
Auswertung der Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt noch ausstehe. Der Bundesrat wollte
aber erst nach der Auswertung über potenzielle Zusatzverhandlungen entscheiden.
Daher beantragte er die Ablehnung der Motion. 
In der Sommersession beriet der Ständerat die Motion, wobei sich eine Minderheit um
Ruedi Noser (fdp, ZH) gegen deren Annahme einsetzte. Ständerat Noser bezeichnete
die Motion als gegenstandslos und empfahl, dass man das Verhandlungsresultat
zwischen der Schweiz und der EU abwarten solle. Damit nahm er Bezug auf ein
Schreiben des Bundesrats an die EU vom 7. Juni, das dieser also nach seiner
Stellungnahme zur Motion verfasst hatte. In diesem forderte der Bundesrat
Klarstellungen und Präzisierungen in drei Problembereichen (Lohnschutz,
Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen), welche auch die Kommissionsmotion
aufgriff. Mit dieser Argumentation vermochte sich die Minderheit jedoch nicht
durchzusetzen. Der Ständerat nahm die Motion entgegen dem Wunsch des Bundesrats
mit 22 zu 14 Stimmen an (bei 6 Enthaltungen). Ebenfalls angenommen wurde die fast
gleichlautende Motion der WAK-NR (Mo. 19.3420), welche nur Forderungen zum
Lohnschutz, der Unionsbürgerrichtlinie und den staatlichen Beihilfen enthielt. 3

MOTION
DATUM: 12.06.2019
AMANDO AMMANN

Au mois d'avril 2019, la CER-CN (19.3420) et la CER-CE (19.3416) ont déposé deux
motions de teneur identique chargeant le Conseil fédéral de mener des négociations
complémentaires ou de prendre d'autres mesures appropriées pour améliorer
l'accord institutionnel avec l'UE. Les commissions compétentes demandent
notamment davantage de garanties en ce qui concerne la protection des salaires, la
Directive relative au droit des citoyens de l'Union, les aides d’État, la législation
d'exécution et la reprise du droit européen par la Suisse ainsi que les procédures de
règlement des différends. L'exécutif fédéral est également sommé de faire en sorte que
le traitement de l'initiative populaire fédérale «Pour une immigration modérée
(initiative de limitation)» soit avancé dans le temps.
Favorable au rejet des motions précitées, le Conseil fédéral estime que le «résultat des
négociations correspond dans une large mesure aux intérêts de la Suisse et au mandat
de négociation». Si l'accord cadre n'a jusqu'alors toujours pas été ratifié et a été
soumis à une phase de consultation au printemps 2019, l'exécutif fédéral juge
néanmoins prématuré de statuer sur des négociations additionnelles avec l'UE.
Au Parlement, le Conseil des États a accepté (22 voix pour, 14 contre et 6 abstentions) la
motion de la CER-CE en date du 12 juin 2019, aux dépens de la minorité Noser (plr, ZH)
qui s'opposait alors à un texte qualifié d'obsolète, superflu et inutile. A peine quelques
jours plus tard, le Conseil national a confirmé la décision de la chambre haute en
adoptant à son tour la motion de sa commission (122 voix pour, 38 contre et 24
abstentions). 4

MOTION
DATUM: 20.06.2019
AUDREY BOVEY
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In einer ausserordentlichen Session lehnte der Nationalrat die Motion Aeschi (svp, ZG),
welche die Nichtunterzeichnung und Abschreibung des institutionellen Abkommen
mit der EU forderte, mit 142 zu 52 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) deutlich ab. Es gelang
der SVP nicht, über ihre Parteigrenze hinaus Unterstützerinnen und Unterstützer zu
finden. 
Per Ordnungsantrag von Ruedi Noser (fdp, ZH) wurde die Motion Salzmann (svp, BE; Mo.
20.3993) in der Wintersession 2020 an die zuständige Kommission überwiesen. Dem
Antrag stimmte der Ständerat mit 23 zu 14 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zu. 5

MOTION
DATUM: 16.12.2020
AMANDO AMMANN

Während der Wintersession 2020 führten National- und Ständerat auf Antrag der SVP
eine ausserordentliche Session zum Rahmenabkommen mit der EU durch, in deren
Rahmen der Nationalrat die Motion der SVP-Fraktion (Mo. 20.3985) «Kein InstA-
Hüftschuss ohne Klärung der offenen Punkte» ablehnte. Mit 111 zu 64 Stimmen (bei 19
Enthaltungen) entschied sich der Rat gegen die Motion, obwohl sich einige Mitglieder
der Mitte-Fraktion der SVP angeschlossen hatten. Im Ständerat verlangte Ruedi Noser
(fdp, ZH) per Ordnungsantrag die Zuweisung der gleichlautenden Motion Germann (svp,
SH; Mo. 20.3991) an die zuständige Kommission. Dem Antrag wurde mit 23 zu 14
Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stattgegeben. 6

MOTION
DATUM: 16.12.2020
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Le processus de numérisation de l’économie, la forte internationalisation et le
développement de la mobilité créent une forte concurrence entre les pays pour attirer
les futures start-up à succès. Dans cette optique, Ruedi Noser (fdp/plr, ZH) a déposé
une motion pour la création d’un visa destiné aux fondateurs de jeunes entreprises.
Cette nouvelle catégorie de permis de travail renforcerait l’attractivité du site
d’innovation et de recherche suisse. Si une démarche administrative simplifiée est
proposée, une validité initiale limitée dans le temps, la crédibilité du plan d’affaire,
l’accès à du capital-risque ainsi qu’aucun droit à des prestations sociales se
positionnent comme des freins pour éviter les abus. Étant donné que l’accès au marché
du travail suisse est facilité pour les ressortissants de l’UE et de l’AELE et que des
admissions pour l’exercice d’une activité indépendante sont prévues pour les pays
tiers, le Conseil fédéral a estimé qu’une catégorie spécifique de visa start-up n’était
pas nécessaire en Suisse. La chambre des cantons s’est alignée sur les
recommandations de l’exécutif. Elle a rejeté la motion par 20 voix contre 13 et 7
abstentions. 7

MOTION
DATUM: 08.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Ruedi Noser (plr, ZH) a pointé du doigt le manque de compétitivité des fonds de
placements collectifs suisses et les conséquences pour la place financière helvétique.
Par conséquent, il prône une adaptation de la loi sur les placements collectifs (LPCC).
La motion demande notamment que le placement collectif ne soit pas soumis au
régime d'approbation de la FINMA afin d'accélérer sa création et d'en réduire les coûts.
En outre, étant donné qu'un tel placement collectif ne serait proposé qu'aux
investisseurs qualifiés au sens de la LPCC, la protection des clients privés serait
maintenue. 
Le Conseil fédéral a soutenu la motion. Il a évoqué des discussions déjà en cours avec la
Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA). La motion a été adoptée
tacitement par le Conseil des Etats. 8

MOTION
DATUM: 24.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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La proposition de modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC), soumise
par Ruedi Noser (plr, ZH), a été examinée par la Commission de l’économie et des
redevances du Conseil national (CER-CN). Elle propose par 16 voix contre 5 d’adopter la
motion. Alors que la majorité rejoint l’objectif de renforcement de la compétitivité des
placements collectifs suisses, une minorité a demandé des informations
supplémentaires des organes compétents avant de pouvoir se prononcer. 
Après le Conseil des Etats, la motion a également été adoptée par le Conseil national
par 118 voix contre 53 non. Les voix des Verts et du Parti socialiste ont donc été isolées.
22 parlementaires n’ont pas voté (10 UDC, 4 PLR, 4 PDC, 1 PBD, 1 vert'libéral et PS). 9

MOTION
DATUM: 13.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Pflanzliche Produktion

Les deux chambres n'ont pas réussi à s'accorder sur le classement de la motion
Pezzatti. Suivant les recommandations de la CSEC-CN, le Conseil national était d'avis
que les recherches sur la drosophile du cerisier devaient être poursuivies avec une
stratégie durable allant au-delà de 2020, une position non partagée par le Conseil
fédéral et le Conseil des Etats. Lors du règlement des divergences, les deux chambres
ont maintenu leur position, la chambre haute estimant que les projets en cours pour
lutter contre ce ravageur sont suffisants, comme expliqué par le rapporteur de la CSEC-
CE Ruedi Noser (plr, ZH). Cette décision aura donc signé le classement du texte. 10

MOTION
DATUM: 24.09.2018
KAREL ZIEHLI

La sénatrice bâloise Maya Graf (verts, BL) souhaite adapter les droits de propriété
intellectuelle pour la sélection végétale de sorte à ce que la sécurité juridique des
obtenteurs suisses soit améliorée. Pour cela, elle demande, premièrement, que la
transparence soit renforcée, afin que les obtenteurs qui développent de nouvelles
variétés sachent à l'avance si une demande de brevet est nécessaire, deuxièmement, de
permettre aux obtenteurs de connaître le potentiel de commercialisation des nouvelles
variétés, troisièmement, de clarifier la portée des brevets et finalement, de s'aligner sur
la décision prise en 2020 par la Grande Chambre de recours de l'Office européen des
brevets d'exclure les végétaux issus de procédés d'obtention essentiellement
biologiques du système de brevet. 
Lors des débats au Conseil des Etats, Ruedi Noser (plr, ZH) a demandé à ce que cette
motion soit discutée en commission afin d'y voir plus clair. La motionnaire étant
d'accord, le texte a été transmis à la CSEC-CE qui procédera à un examen préalable. 11

MOTION
DATUM: 23.09.2020
KAREL ZIEHLI

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Nach wiederkehrenden Diskussionen um das 2008 im Rahmen der Revision des
Tierschutzgesetzes eingeführte Hundekurs-Obligatorium forderte die Motion Noser
(fdp, ZH) nach 9 Jahren die Aufhebung dieser Verpflichtung. Zuvor war ein vom Bund in
Auftrag gegebener Bericht über die Akzeptanz und Wirkung der obligatorischen Kurse
zum Schluss gekommen, dass zwar ein Grossteil der Bevölkerung die Kurse positiv
bewerte, es aber zu keiner statistisch signifikanten Abnahme von Vorfällen mit Hunden
gekommen sei.
Aus diesem Grund, so die Argumentation Nosers, sei das Obligatorium nicht
gerechtfertigt. Es führe zu mehr Bürokratie und es sei nur mit viel Aufwand möglich, zu
überprüfen, ob der Pflicht auch wirklich nachgekommen werde. Momentan werden die
beiden Kurse etwa von einem Fünftel der Menschen, die dazu verpflichtet wären, nicht
besucht – eine Zahl die ebenfalls im Bericht veröffentlicht wurde. In der Überzeugung,
dass Betroffene auf freiwilliger Basis weiterhin die Kurse besuchen werden, stimmten
22 zu 18 Ständeratsmitglieder (2 Enthaltungen) gegen die Empfehlung des Bundesrates
und für die Aufhebung des Obligatoriums. 12

MOTION
DATUM: 16.06.2016
LAURA SALATHE

Im Nationalrat wurde der Motion Noser (fdp, ZH) zur Abschaffung des Hundekurs-
Obligatoriums ein modifizierter Motionstext gegenübergestellt, welcher von einer
Mehrheit der WBK-NR (12 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen) und dem Bundesrat
unterstützt wurde. Dieser sah vor, dass bei einer Annahme des Vorstosses der
Bundesrat beauftragt würde, Massnahmen zu ergreifen, welche den Vollzug des
Hundekurs-Obligatoriums verbessern. Zudem sollen nur noch Personen zu einem Kurs
verpflichtet werden, welche zum ersten Mal einen Hund erwerben. Ein Gegenantrag

MOTION
DATUM: 19.09.2016
LAURA SALATHE
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einer von Marcel Dettling (svp, SZ) angeführten Kommissionsminderheit beantragte,
beim originalen Motionstext zu bleiben und das Obligatorium ganz abzuschaffen.
Dettling argumentierte mit Bezug auf den schon im Ständerat diskutierten Bericht, dass
die Pflicht zum Kursbesuch wirkungslos und somit überflüssig sei. Die Mehrheit des
Nationalrats folgte dieser Einschätzung und stimmte mit 93 zu 87 Stimmen (5
Enthaltungen) dafür, den ursprünglichen Motionstext der Motion Noser und somit die
Abschaffung des Hundekurs-Obligatoriums anzunehmen. 13

Nachdem der Bundesrat die in beiden Räten angenommene Motion Noser (fdp, ZH)
umgesetzt hatte und das Hundekurs-Obligatorium mit der Änderung der
Tierschutzverordnung vom 23. November 2016 auf den 1. Januar 2017 aufgehoben
worden war, beantragte die Regierung den Räten den Vorstoss abzuschreiben. Diesem
Antrag wurde im Ständerat am 08. Juni 2017 und im Nationalrat am 12. Juni 2017
nachgekommen. 14

MOTION
DATUM: 12.06.2017
LAURA SALATHE

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im September 2020 reichte Ruedi Noser (fdp, ZH) eine Motion ein, mit der er die
Anforderungen an die Steuerbefreiung juristischer Personen wegen Gemeinnützigkeit
für jene Organisationen durch die ESTV prüfen lassen wollte, die politisch tätig sind.
Konkret erwähnte er «Organisationen im Bereich Tier- und Umweltschutz», die das
Referendum gegen das neue Jagdgesetz ergriffen hatten, und «Hilfswerke, Frauen-,
Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie weitere NGOs und kirchliche
Organisationen», welche hinter der Konzernverantwortungsinitiative standen. Eine
Steuerbefreiung für juristische Personen sei bei Nichteinhaltung der Anforderungen für
Gemeinnützigkeit, die in einem Kreisschreiben von 1994 geregelt seien, zu widerrufen,
forderte Noser. Die zentrale Anforderung für Gemeinnützigkeit sei die Verfolgung eines
«Allgemeininteresses», das sich «gemäss Kreisschreiben nach der jeweils
massgebenden Volksauffassung» richte. Eine massgebende Volksauffassung existiere
jedoch vor einer umstrittenen Abstimmung nicht oder sei nicht bekannt, weshalb die
entsprechenden Organisationen «ein Thema aus Eigeninteresse ins Gespräch [...]
bringen» würden, nicht aus Allgemeininteresse. Zukünftig solle die ESTV deshalb die von
den Kantonen gesprochenen Steuerbefreiungen dank Gemeinnützigkeit prüfen und
widerrufen, falls die Anforderungen nicht erfüllt seien. Allenfalls solle die ESTV die
Steuerbefreiung juristischer Personen auch für weitere Kreisen öffnen, forderte der
Motionär.
Der Bundesrat zeigte sich mit dieser Forderung nicht einverstanden. Er erachtete den
«Steuerbefreiungstatbestand der Gemeinnützigkeit» thematisch als breit und auch bei
politischen Themen als möglich. Er unterschied politische Tätigkeiten, bei denen in
erster Linie die Interessen der Mitglieder einer Organisation im Mittelpunkt stünden,
von gemeinnützigen Tätigkeiten, die politische Mittel zur «Erreichung eines
gemeinnützigen Zweckes» einsetzten. Der Unterschied zwischen den zwei Arten von
Tätigkeiten liege im Zweck der Organisation, wobei er Tätigkeiten zum Zweck der
Willensbildung der Öffentlichkeit oder im Allgemeininteresse der Öffentlichkeit als
gemeinnützig verstand. Die «mögliche Beeinflussung der Öffentlichkeit» sei demnach
eine Konsequenz dieses Zwecks. Folglich dürften auch gemeinnützige Organisationen
Initiativen und Referenden unterstützen, solange diese Unterstützung kein zu zentrales
Gewicht erhalte. Daneben sprach sich der Bundesrat auch aus föderalen Gründen
gegen die Motion aus: Die Kantone seien für die Gewährung und Prüfung der
Steuerbefreiung zuständig. Folglich beantragte die Regierung die Ablehnung der
Motion. 
In der Wintersession 2020 behandelte der Ständerat die Motion Noser, wobei dem Rat
ein Ordnungsantrag Levrat (sp, FR) vorlag, der den Vorstoss der WAK-SR zur
Vorberatung zuweisen wollte. Die Kommission solle die Frage ob der angeheizten
Stimmung in diesem Themenbereich nicht ideologisch diskutieren – wie es für die
Parlamentsdebatte zu erwarten sei –, sondern technisch, argumentierte Levrat.
Nachdem Noser dem Antrag von Levrat zugestimmt hatte, nahm der Ständerat den
Ordnungsantrag stillschweigend an.

Rund vier Monate nach der ständerätlichen Zuweisung des Vorstosses an die WAK-SR
pflichtete diese dem Argument des Bundesrates, wonach die Steuerbefreiung im
Ermessen der Kantone liege, mit 7 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung) bei. Eine
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Kommissionsminderheit bestand dennoch auf einer Überprüfung der Steuerbefreiung
durch die ESTV. 15

Indirekte Steuern

Um bestehende Einnahmelücken bei der Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden
Einkaufsverkehr zu schliessen, wollte Peter Hegglin (cvp, ZG) im Juni 2017 den
Bundesrat beauftragen, mit den Nachbarstaaten diesbezüglich Regelungen zu
definieren. Zum Beispiel sollte die Mehrwertsteuer aus dem Nachbarstaat und der
Schweiz beim Grenzübertritt miteinander verrechnet und nur die Differenz
zurückerstattet werden oder die Staaten sollten auf Mehrwertsteuerrückerstattungen
verzichten und stattdessen die entsprechende Summe direkt dem Nachbarstaat
überweisen. In der Begründung seines Vorstosses betonte Hegglin, dass dem Staat
durch Schweizer Einkaufstouristen zwischen CHF 600 Mio. und 1 Mrd. an Steuern und
Gebühren entgingen. Dadurch umgingen die Einkaufstouristen teilweise ihren Beitrag
zur Finanzierung des staatlichen Dienstleistungsangebots der Schweiz, das sie trotzdem
nützten. Der Bundesrat erachtete die Vorschläge des Motionärs als problematisch:
Einerseits würde nicht die Zollverwaltung, sondern die Verkäufer oder private
Dienstleistungsunternehmen die Mehrwertsteuer zurückerstatten. Andererseits müsste
die Schweiz, wenn die Mehrwertsteuer direkt an die Nachbarstaaten überwiesen
werden sollte, die Differenz zu den höheren Mehrwertsteuern in den Nachbarstaaten
erheben; keine Regelung gäbe es zudem für alle übrigen Staaten. Problematisch sei für
eine solche Lösung auch die Zugehörigkeit der Nachbarstaaten zur europäischen
Zollunion. Die Höhe des Steuerausfalls könne der Bundesrat überdies nicht beziffern,
dazu sei jedoch ein Bericht zu einem Postulat der FK-NR in Arbeit. Folglich empfahl der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Motion und gab einem
Ordnungsantrag Noser (fdp, ZH) Folge. Dieser hatte eine Zuweisung an die WAK-SR
beantragt, da diese in Kürze bereits die Motion Hösli (svp, GL; Mo. 17.3131) vorberate
und in diesem Rahmen gleich beide Vorstösse diskutieren könne. 16

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2019 forderte Ruedi Noser (fdp, ZH), dass Green-Finance-
Kapitalanlageprodukte, also Anlageprodukte, die eine umweltverträgliche Entwicklung
fördern, von der Verrechnungssteuer und der Stempelabgabe befreit werden sollen.
Der entsprechende Markt in der Schweiz wachse stark – 2018 zum Beispiel um 83
Prozent auf CHF 717 Mrd. – und solle unterstützt werden, damit sich die Schweiz «zu
einem führenden Zentrum» in diesem Bereich entwickeln und damit ein wichtiger
«Beitrag an die Herausforderungen des Klimawandels» geleistet werden könne. Es
bestünden seit Langem Anstrengungen, die Verrechnungssteuer und die
Stempelabgaben abzuschaffen; zumindest für die Green-Finance-Produkte solle dies
nun schnellstmöglich geschehen. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung und verwies stattdessen auf seine
Bemühungen für eine Reform der Verrechnungssteuer sowie auf ein Postulat der UREK-
SR (Po. 19.3951). Aufgrund des Postulats sei er dabei, einen Bericht zur steuerlichen
Entlastung nachhaltiger Finanzprodukte zu erstellen, der abgewartet werden solle. In
der Ständeratsdebatte in der Wintersession 2019 verwies Bundesrat Maurer zudem
darauf, dass die Nachfrage nach solchen Produkten in der Schweiz ihr Angebot deutlich
übersteige und die Nachfrage somit im Moment nicht zusätzlich gefördert werden
müsse. Mit 24 zu 17 Stimmen nahm der Ständerat die Motion dennoch an. 17
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Ende November 2017 behandelte der Ständerat gleich sieben Geschäfte zur
Postgesetzgebung in einer Debatte. Die kleine Kammer hatte über die drei Motionen
der KVF-NR zu befinden, welche im Nationalrat im Mai 2017 angenommen worden
waren und welche die gesetzliche Regelung der Aufsichtsinstrumente der Postcom, die
Stärkung des Wettbewerbs im Postmarkt und die Anpassung der
Erreichbarkeitskriterien und des Dienstleistungsangebots betrafen. Weiter wurde über
die Motionen Amherd (cvp, VS) beraten (16.3481 und 16.3482), welche eine grosse
inhaltliche Nähe zur Motion KVF-NR (17.3012) aufwiesen. Zudem beriet der Ständerat
über die Standesinitiative des Kantons Tessin und über jene des Kantons Wallis, welche
zur Unterstützung des Tessiner Vorstosses eingereicht worden war. 
In der Debatte zeigten sich die ambivalenten Gefühle, welche die Post bei den
Parlamentsmitgliedern auszulösen vermochte: So wurde die Post etwa von Paul
Rechsteiner (sp, SG) zwar als funktionierendes und dynamisches Bundesunternehmen
gelobt, auf das man stolz sei, andererseits gebe es da eine Malaise bei der
Zugänglichkeit und der Präsenz. Eine „Vergangenheitsromantik“ machte hingegen Ruedi
Noser (fdp, ZH) aus, der das veränderte Verhalten der Kundschaft und den Umbau des
Poststellennetzes als Tatsache hinnahm und nur in den Motionen zum Wettbewerb und
zu den Aufsichtsinstrumenten etwas Zukunftstaugliches sah. Bundesrätin Leuthard
zeigte sich einmal mehr verständnislos für die Debatte: Sie wies darauf hin, dass die
Schweizerische Post in internationalen Vergleichen regelmässig auf Rang 1 platziert sei,
es sei ein hervorragendes Unternehmen, das hier einfach schlecht geredet werde. „Für
mich ist das alles jetzt auch ein bisschen Klamauk, ehrlich gesagt“, wurde die
Bundesrätin deutlich. 
Die Motion KVF-NR „Gleich lange Spiesse im Schweizer Postmarkt“, vom Nationalrat im
Mai 2017 angenommen und vom Bundesrat unterstützt, war von der KVF-SR mit 10 zu 3
Stimmen zur Ablehnung empfohlen worden. Die KVF-SR begründete ihren Antrag damit,
dass der Postmarkt funktioniere und man vermeiden sollte, die Post in ihrem Geschäft
zu schwächen. Die kleine Kammer folgte ihrer Kommission mit 23 zu 18 Stimmen (0
Enthaltungen). 
Die Motion KVF-NR „Postgesetzgebung“ wurde mit einer kleinen Änderung der KVF-SR
betreffend die Postagenturen vom Plenum mit 35 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung)
angenommen, obschon Bundesrätin Leuthard festhielt, dass die Forderung bereits
erfüllt sei und es eigentlich nichts zu regulieren gebe. 
Die Motion KVF-NR „Die Aufsichtsinstrumente im Postbereich gesetzlich verankern“ war
nicht bestritten und wurde stillschweigend angenommen. 
Die beiden Motionen Amherd (16.3481 und 16.3482), die sich inhaltlich kaum von der
Motion KVF-NR zur Postgesetzgebung unterschieden, wurden vom Ständerat entgegen
dem Antrag des Bundesrates mit 34 zu 7 Stimmen (0 Enthaltungen) und mit 31 zu 9
Stimmen (1 Enthaltung) angenommen. 
Der Standesinitiative Tessin zum Poststellennetz sowie der Standesinitiative Wallis zur
Unterstützung der Tessiner Initiative wurden gemäss dem Antrag der KVF-SR keine
Folge gegeben - die Anliegen der Standesinitiativen seien in den angenommenen
Motionen bereits enthalten. 18

MOTION
DATUM: 30.11.2017
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Im Juni 2020 reichte Ständerätin Thorens Goumaz (gp, VD) eine Motion zum Thema
Kreislaufwirtschaft ein. Sie forderte, dass der Bundesrat «Massnahmen zur
Innovationsförderung zugunsten der Kreislaufwirtschaft und der Schonung von
Ressourcen, Umwelt und Klima» trifft, analog zu den sogenannten «Innovation Green
Deals». Diese Vereinbarungen zwischen der öffentlichen Hand auf der einen Seite und
hauptsächlich privaten Unternehmen auf der anderen Seite seien bereits in einigen
Ländern Europas eingeführt worden. Das Ziel solcher Vereinbarungen sei es, die
Kreislaufwirtschaft zu fördern, indem beispielsweise administrative Hürden minimiert
würden oder Unterstützung bei Innovationen geboten werde. Nach dem Willen von
Thorens Goumaz sollen diese öffentlich-privaten Vereinbarungen auch in der Schweiz
zum Einsatz kommen, um im Sinne eines Postulats Noser (fdp, ZH; Po. 18.3509)
regulatorische Hürden abzubauen und im Einklang mit den Arbeiten zur Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative der UREK-NR (Pa.Iv. 20.433) die Ressourceneffizienz

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.21 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



zu steigern. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und verwies darauf,
dass er das UVEK bereits damit beauftragt habe, bis Ende 2022 Massnahmen zur
Ressourcenschonung und zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft zu erarbeiten. Die
Forderungen der vorliegenden Motion würden in diesem Rahmen geprüft.
In der Wintersession 2020 wurde der Vorstoss im Ständerat beraten, nachdem die
UREK-SR in ihrer Vorberatung beschlossen hatte, die Motion zur Annahme zu
empfehlen. Thorens Goumaz erläuterte, dass die Forderungen mit Annahme der Motion
direkt in die Arbeiten zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative der UREK-NR
einfliessen könnten, wodurch man schneller vorwärtskäme, als wenn der
Massnahmenplan des Bundes Ende 2022 abgewartet werde. Diese Argumentation
scheint den Ständerat überzeugt zu haben, er nahm die Motion mit 33 zu 3 Stimmen
klar an. 19

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Die SGK-SR widmete sich Mitte Januar 2020 der Motion ihrer Schwesterkommission zur
ärztlichen Abgabe von Cannabis als Medikament an Chronischkranke. Einstimmig
erklärte sie die Unterstützung des Geschäfts. Im darauffolgenden März wurde der
Vorstoss zusammen mit einer Motion Markwalder (fdp, BE; Mo. 18.3148) im Ständerat
debattiert. Kommissionssprecher Paul Rechsteiner (sp, SG) erklärte, der Bundesrat
habe sich dem Begehren der beiden Motionen bereits angenommen. Ein
entsprechendes Vernehmlassungsverfahren sei am 17. Oktober 2019 beendet worden,
wobei sich die Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer quasi durchs Band
gegenüber «dem Projekt des Bundesrates» positiv gezeigt hätten. Aufgrund der bereits
durchgeführten Vernehmlassung könnten die beiden Motionen sehr schnell umgesetzt
werden, so Rechsteiner weiter. Ruedi Noser (fdp, ZH) wollte vom Bundesrat wissen, wie
es bezüglich des Timings denn konkret aussehe, da dieses für die Produzenten,
insbesondere für die Biolandwirtschaft, von Bedeutung sei. Darauf entgegnete
Gesundheitsminister Berset, man werde prüfen, wie man so schnell wie möglich
vorankommen könne. Trotzdem müsse der normale gesetzgeberische Prozess
durchlaufen werden. Er rechne damit, dass das Gesetz 2021 oder 2022 inkrafttrete.
Stillschweigend nahm der Ständerat die beiden Motionen an. 20

MOTION
DATUM: 12.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialhilfe

Im Sommer 2019 reichte die WBK-SR einen Vorstoss zur Armutssituation in der Schweiz
ein. In der Motion beauftragte die Kommission den Bundesrat, ein auf bestehenden
nationalen und kantonalen Daten ausgerichtetes Monitoring zur Prävention und
Bekämpfung der Armut in der Schweiz aufzubauen. Der Bundesrat solle sodann alle fünf
Jahre in einem Bericht zuhanden des Parlaments eine Analyse der Situationen in den
Kantonen vornehmen, die bestehenden Massnahmen zur Armutsprävention
untersuchen, mittels Langzeitstudien über die Entwicklungen im Bereich der
Armutsgefährdung und der sozialen Durchlässigkeit informieren und
steuerungsrelevante Erkenntnisse für die beteiligten Akteure im Bereich der
Armutsprävention und deren Bekämpfung liefern.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er wies darauf hin, dass der Bund
zwischen 2014 und 2018 gemeinsam mit den Kantonen, Städten und Gemeinden sowie
privaten Organisationen das Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung von
Armut umgesetzt hatte. Im Rahmen dieses Programms war unter anderem ein Konzept
für ein gesamtschweizerisches Armutsmonitoring entwickelt worden. Der Bundesrat
hatte 2018 Kenntnis von den Ergebnissen des Programms genommen und einen
entsprechenden Bericht publiziert. Gestützt auf die Ergebnisse hatte er entschieden,
sein Engagement zur Prävention und Bekämpfung von Armut im Rahmen der Nationalen
Plattform gegen Armut bis 2024 fortzuführen, von einer Umsetzung des entwickelten
Armutsmonitorings hatte er jedoch bereits damals abgesehen. Des Weiteren liefere und
berechne bereits das BFS gesamtschweizerische Indikatoren zur Armut und
veröffentliche entsprechende Berichte, erläuterte der Bundesrat in seiner
Stellungnahme.
Der Ständerat behandelte die Motion zusammen mit einem Postulat der WKB-SR (Po.
19.3954) zur selben Thematik. Ruedi Noser (fdp, ZH) argumentierte für die Kommission,
dass durch das geforderte Monitoring unter anderem ersichtlich würde, wie sich die
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Situation bei den Einkommen der Armen und der Armutsgefährdeten entwickle, welche
Massnahmen Wirkung zeigten und wie es um die soziale Durchlässigkeit stehe. Anne
Seydoux-Christe (cvp, JU) sprach auch für Caritas Jura, deren Präsidentin sie ist, als sie
festhielt, dass eine systematische Erhebung und Analyse durch den Bund eine
wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Armutsbekämpfung sei. Paul Rechsteiner
(sp, SG) wiederum führte aus, dass es für ihn unverständlich sei, weshalb der Bundesrat
die Motion ablehne. Hunderttausende von Personen seien von Armut betroffen, und es
sei auch am Bund, diesbezügliche Statistiken zu führen und Massnahmen aufzubauen.
In seinem Votum versuchte Innenminister Berset, den Ständerat davon zu überzeugen,
dass der Bundesrat in diesem Bereich schon genügend tue. Als das Nationale Programm
zur Prävention und Bekämpfung von Armut ausgelaufen sei, habe der Bundesrat
entschieden, diese Arbeiten zu beenden, den Schwerpunkt der Arbeiten den dafür
zuständigen Kantonen zu übergeben und einige Aktivitäten im Rahmen der Nationalen
Plattform gegen Armut weiterzuführen. Das Ziel habe ferner darin bestanden, die
relevanten Akteure zu unterstützen, einen Austausch auf der nationalen Ebene zu
ermöglichen und Leitfäden für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Für die Mehrheit des
Ständerats war es trotz der Ausführungen von Bundesrat Berset klar, dass der Bund eine
stärkere Rolle einzunehmen hat; entsprechend nahm die kleine Kammer die Motion im
Herbst 2019 mit 24 zu 8 bei einer Enthaltung deutlich an. 21

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

«Mehr Lebensqualität und sichere Renten für alle», forderte Ruedi Noser (fdp, ZH) im
Mai 2020 in einer Motion. Noser wollte den gesetzlichen Ferienanspruch um zwei
Wochen erhöhen, gleichzeitig aber auch das Rentenalter für Frauen und Männer auf 67
Jahre anheben. Damit lasse sich das Rentenalter erhöhen, ohne dass dadurch die
Lebensarbeitszeit zunehme, argumentierte der Motionär. Durch die hohen aktuellen
Rentenversprechen profitiere hauptsächlich die Rentnergeneration vom
Produktivitätswachstum, nicht die heute aktive Generation. Zudem könne durch die
Rentenaltererhöhung die Finanzierungslücke der AHV um die Hälfte reduziert sowie der
Umwandlungssatz im BVG um 0.5 Prozent angepasst werden, ohne dass er gesenkt
werden müsse: Durch die Rentenaltererhöhung sinkt die durchschnittliche
Lebenserwartung nach der Pensionierung, wodurch das vorhandene Geld bei
gleichbleibendem Umwandlungssatz länger ausreicht. Der Bundesrat beantragte die
Motion zur Ablehnung. Für ihn sei ein mehrheitsfähiger Kompromiss prioritär, erklärte
er und verwies auf das Projekt AHV 21. Eine generelle Rentenaltererhöhung könne die
Opposition gegen dieses Projekt stärken, befürchtete er. Zudem würden die
Arbeitnehmenden profitieren, während die Kompensationsmassnahme
Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen keinen zusätzlichen Nutzen bringen
würde. 
In der Herbstsession 2020 behandelte der Ständerat die Vorlage und hatte sich sogleich
mit einem Ordnungsantrag Ettlin (cvp, OW), der die Motion der SGK-SR zur Vorprüfung
zuweisen wollte, auseinanderzusetzen. Die Kommission behandle im Moment die
Vorlage zur AHV 21, deshalb solle diese Motion gleichzeitig und im
Gesamtzusammenhang beraten werden, schlug Ettlin vor. Zudem habe sich Noser vor
wenigen Tagen bei einem Fahrradunfall verletzt, auch aus Mitleid mit ihm solle der Rat
doch der Überweisung zustimmen. Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Antrag
und wies die Motion der Kommission zu. 22
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Kinder- und Jugendpolitik

Par le truchement d'une motion, le sénateur Ruedi Noser (plr, ZH) a demandé au
Conseil fédéral de créer un bureau de médiation pour les droits de l'enfant. Ce bureau
aurait pour mission d'informer les enfants et jeunes de moins de 18 ans sur leur droits
et de leur favoriser l'accès à la justice. Indépendant de l'administration et facilement
accessible pour tou-te-s, le bureau pourrait également servir d'intermédiaire entre les
enfants et les services de l'Etat. La CSEC-CE s'est montrée favorable à l'objet, par 10
voix contre 2 et une abstention, arguant qu'un tel service, un bureau disposant et
dispensant un savoir sur les droits des enfants comblait un manque. Une minorité de la
commission jugeait par contre les dépenses en découlant trop élevées en regard du
petit nombre de cas où les services existants ne peuvent rien faire. 
Lors du débat en chambre haute, le conseiller fédéral Alain Berset (ps, FR) a tenté de
convaincre les parlementaires de refuser l'objet, car il estime que le cahier des charges
d'un tel service n'est pas clair. Comme selon le projet Noser ce serait au Conseil fédéral
de trouver la solution, le socialiste prévoit que la répartition des compétences entre la
Confédération et les cantons ne rendrait pas la tâche aisée. Les sénateurs et sénatrices
ont néanmoins accepté la motion à 23 voix contre 20, avec 2 abstentions. 23

MOTION
DATUM: 12.03.2020
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Eine im Herbst 2018 eingereichte Motion von Christoph Eymann (ldp, BS) forderte den
Bundesrat auf, zu prüfen, wie die sprachliche Förderung vor dem Kindergartenalter in
der ganzen Schweiz umgesetzt werden könne. Eymann erläuterte, dass im
Bildungsbericht 2018 als Ziel festgehalten sei, dass 95 Prozent der Jugendlichen über
einen Sek-II-Abschluss (d.h. gymnasiale Matur oder abgeschlossene Berufslehre)
verfügen sollten. Dies sei vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund derzeit noch
nicht der Fall; Eymann sah die Ursache dafür vor allem in der mangelnden frühen
sprachlichen Förderung. Diese mangelnde Förderung stehe auch im Widerspruch zur
anvisierten Chancengerechtigkeit der Kinder. Eymann sah den Bundesrat durch
verschiedene rechtliche Grundlagen legitimiert, in diesem Bereich aktiv zu werden.
Eine Unterstützung durch den Bund zur Koordination der Arbeiten in den Kantonen und
Gemeinden sowie eine finanzielle Hilfe seien sowohl im Interesse der betroffenen
jungen Menschen als auch der gesamten Schweiz, resümierte Eymann.
Der Bundesrat wies in seiner Argumentation darauf hin, dass die frühe sprachliche
Förderung klar im Aufgabengebiet der Kantone und der Gemeinden liege, respektive
der Bund nur komplementär, gestützt auf spezialgesetzliche Regelungen, wirksam
werden könne. Er zeigte sich aber grundsätzlich bereit, zu prüfen, wie das Ziel des
Postulats umgesetzt werden könne – freilich unter Berücksichtigung der bestehenden
Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.
Im Nationalrat wurde das Postulat durch Verena Herzog (svp, TG) bekämpft. Bei der
anschliessenden Diskussion führte Herzog einige Gründe auf, die aus ihrer Sicht gegen
eine Annahme der Motion sprachen: Zum einen liege es vor allem in der Verantwortung
der Familien, dass die Kinder bei Eintritt in die Primarstufe eine Landessprache
genügend beherrschten. Zum anderen seien es daran anschliessend die Gemeinden
und die Kantone, die die Verantwortung für die Sprachförderung trügen. In der
darauffolgenden Abstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 119 zu 64 Stimmen
(bei einer Enthaltung) für Annahme der Motion aus.
In der kleinen Kammer wurde die Motion zusammen mit der Standesinitiative des
Kantons Thurgau (Kt.Iv. 19.303) diskutiert, welche verlangte, dass die Unentgeltlichkeit
des Volksschulunterrichts durch eine Änderung der Bundesverfassung dahingehend
relativiert wird, dass die Kosten, die Fremdsprachige durch mangelnde
Integrationsbemühungen verursachen, den Verursachern und Verursacherinnen – also
den Familien – auferlegt werden können. Nach einer Einordnung der beiden Geschäfte
in den grösseren Kontext von Bildung, Integration und Chancengerechtigkeit durch
Kommissionssprecher Noser (fdp, ZH) gab der Ständerat der Standesinitiative keine
Folge, die Motion Eymann jedoch fand auch im Stöckli eine Mehrheit. 24
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Berufsbildung

Manfred Bühler (svp, BE) forderte in einer Motion vom Bundesrat rasche Unterstützung
für Lehrbetriebe mit Kurzarbeit. Einige Betriebe seien aufgrund einer
Konjunkturschwäche von Kurzarbeit betroffen, diese treffe auch Lehrmeisterinnen und
Lehrmeister, welche dann für die Ausbildung der Lernenden fehlten, so Bühler. Daher
solle der Bundesrat den Kantonen zumindest als Pilotprojekt erlauben, vorübergehend
die Löhne der Ausbildnerinnen und Ausbildner zu bezahlen, welche im Rahmen der
Kurzarbeitsentschädigung (KAE) vollumfänglich erwerbstätig blieben. Die Massnahme
könne unkompliziert im Rahmen eines Antrages auf Kurzarbeit umgesetzt werden und
sei kostenneutral.
Der Bundesrat argumentierte, dass die ALV nur für die effektiv ausgefallene Arbeitszeit
eine KAE zahlen könne. Wenn Ausbildende weiterhin Vollzeit in ihrem normalen
Kompetenzbereich arbeiteten, hätten sie folglich keinen Anspruch auf KAE. Die ALV
könne hingegen mit einer Präventionsmassnahme zur Unterstützung der Lernenden
dabei helfen, die Lehrverträge aufrechtzuerhalten. Die Löhne der Ausbildnerinnen und
Ausbildnern werden in der Folge teilweise vom Fonds der Arbeitslosenversicherung
übernommen, obwohl sie ihre Tätigkeit zur Ausbildung der Lernenden fortsetzen. Die
KAE dürften nicht mit diesen Präventionsmassnahmen verwechselt werden, denn die
Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, die von einer Präventionsmassnahme profitierten,
dürften keine KAE in Anspruch nehmen. Diese aktuelle Praxis funktioniere und sei für
die Unternehmen zumutbar, resümierte der Bundesrat.
Der Nationalrat nahm die Motion entgegen des bundestätlichen Antrages in der
Herbstsession 2018 mit 114 zu 63 Stimmen bei 5 Enthaltungen an, wobei alle SP- und alle
SVP-Mitglieder und zahlreiche Grüne für Annahme des Vorstosses stimmten.
Im Ständerat wurde im Sommer 2019 detaillierter über den Vorstoss diskutiert. Eine
knappe Mehrheit der WAK-SR hatte sich ebenfalls für die Annahme der Motion
ausgesprochen. Ihre Befürworter, wie etwa Pirmin Bischof (cvp, SO) oder Didier
Berberat (sp, NE), unterstrichen in ihren Voten, dass das Ziel des Vorstosses darin liege,
die Ausbildung der Auszubildenden auch in konjunkturell schwierigen Zeiten
sicherzustellen und dadurch die Qualität des dualen Bildungssystems aufrecht zu
erhalten. Dies sei vor allem für gewisse Branchen, die unter einem Mangel an
Fachkräften litten, umso wichtiger. Ruedi Noser (fdp, ZH) hingegen vertrat die Ansicht
einer Kommissionsminderheit, als er darlegte, dass das Problem mit der geltenden
Arbeitslosengesetzgebung gelöst werden könne, dass die Umsetzung einen
administrativen Mehraufwand bedeute und dass eine solche Massnahme zu
Marktverzerrungen führen könne, wenn die öffentliche Hand den Lohn eines
Ausbildendens zahle, währenddem derselbe Ausbildende einen Gewinn für das
entsprechende Unternehmen generiere. Arbeitsminister Parmelin schloss sich den
Argumenten von Ruedi Noser an und resümierte, dass die bestehenden Bestimmungen
ausreichten, um das Ziel der Motion zu erreichen. Er befürchtete zudem ebenfalls ein
gewisses Risiko für Missbrauch in diesem Bereich. In der Abstimmung folgte der
Ständerat der Mehrheit seiner Kommission und nahm die Motion mit 31 zu 11 Stimmen
an. 25
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Medien

Radio und Fernsehen

In der Sommersession 2018 beriet der Ständerat eine Motion Candinas (cvp, GR), die
Subventionen an Berg- und Randregionen von der Vergütungspflicht befreien wollte.
In der Wintersession 2016 hatte sich der Nationalrat auf Anraten des Bundesrates dazu
entschlossen, eine abgeänderte Version der Motion anzunehmen, gemäss welcher
Subventionen zur Archivierung der Programme, zur Förderung der Errichtung von
Sendernetzen aufgrund Einführung neuer Verbreitungstechnologien sowie zur
Aufbereitung von Sendungen für Personen mit Hörbehinderung nicht mehr länger als
vergütungspflichtige Einnahmen gelten sollten. Hingegen würden Einnahmen aus dem
Gebührenanteil nach wie vor in die Berechnung der Höhe der urheberrechtlich
geschuldeten Vergütung einfliessen und nicht – wie vom Motionär verlangt – ebenfalls
davon ausgenommen werden. Mit 6 zu 4 Stimmen beschloss die KVF-SR, ihrem Rat zu
beantragen, der Version des Nationalrats zu folgen. Die Mehrheit der zuständigen
Kommission hielt die abgeänderte Motion für einen austarierten Kompromiss zwischen
dem Anspruch auf Schutz geistigen Eigentums und der Sicherstellung der
Informationsversorgung in Rand- und Bergregionen. Dem Ständerat lag ferner ein von
SP- und FDP-Vertretern gestützter Minderheitsantrag vor, der das Anliegen zur
Ablehnung empfahl und es der Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger
von Musik (SUISA) und den privaten Radios überlassen wollte, die Vergütungspflicht zu
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regeln. Zudem sei durch einen Anhang zum gemeinsamen Tarif S unterdessen eine
Forderung der Motion bereits erfüllt worden (Ausnahme der Subventionierung für
Umstellung auf DAB+). Im Rat legte Minderheitssprecherin Savary (sp, VD) ihre
Interessenbindung als Vorstandsmitglied der SUISA offen und beteuerte die Wichtigkeit
der Einnahmen aus der Vergütungspflicht gerade für lokale Künstler, weswegen diese
Einnahmen nicht zu schmälern seien. Gleichzeitig zeigte sie auch Verständnis für die
schwierige Situation der Radiostationen in Randregionen und beteuerte, diese
ansonsten immer zu unterstützen. Unterstützt wurde die Minderheitssprecherin von
Anita Fetz (sp, BS) und Ruedi Noser (fdp, ZH), die beide betonten, keinerlei
Interessenbindungen in der Musikbranche zu haben. Zum Schluss entschied der
Ständerat mit 21 zu 22 Stimmen (ohne Enthaltungen) denkbar knapp zu Gunsten der
Kommissionsminderheit und erledigte den Vorstoss durch Ablehnung. 26
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